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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1988

Norm

AktG §70

Rechtssatz

An der Unternehmerstellung der Vorstandsmitglieder kann es daher auch nichts ändern, daß sie - wirtschaftlich

betrachtet - nicht Unternehmer sind und oft aus der Arbeitnehmerschaft herauswachsen.

Entscheidungstexte

9 ObA 117/88

Entscheidungstext OGH 15.06.1988 9 ObA 117/88

Veröff: RdW 1988,428

8 ObS 3/14w
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